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prprprprpromedia:omedia:omedia:omedia:omedia: Herr Müller-Sönksen::::: Auf  wel-
chen technischen Geräten nutzen Sie
Fernsehangebote?
MüllerMüllerMüllerMüllerMüller-Sönksen:-Sönksen:-Sönksen:-Sönksen:-Sönksen: Wo es nur geht: auf  mei-
nen Fernsehapparaten (im Büro und zu Hau-
se), auf  den PCs. Auf  dem Smartphone
könnte ich, mache ich aber nicht.

promedia:promedia:promedia:promedia:promedia: Nutzen Sie auch generell öffent-
lich-rechtliche Angebote?
Müller-Sönksen:Müller-Sönksen:Müller-Sönksen:Müller-Sönksen:Müller-Sönksen: Selbstverständlich nutze
ich die Angebote des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks. Ich bin ein Fan der Infokanäle
der Öffentlich-Rechtlichen. Im Fernsehen
bin ich ein Vielseher von Phoenix, 3sat, NDR

3 und dem ZDF. Ausgewogen konsumiere
ich die Öffentlich-Rechtlichen ebenso wie die
Privaten.

promedia:promedia:promedia:promedia:promedia: Aus Ihren Pressemeldungen der
letzten Wochen gewinnt man den Eindruck,
Sie wollten den öffentlich-rechtlichen Rund-
funk abschaffen. Täuscht der Eindruck?
MüllerMüllerMüllerMüllerMüller-Sönksen:-Sönksen:-Sönksen:-Sönksen:-Sönksen: Ja, der Eindruck täuscht
gewaltig. Die FDP steht mit Nachdruck zum
dualen Rundfunksystem in Deutschland. Die
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten
und die privaten Anbieter stehen gemeinsam
für Meinungsvielfalt und Ausgewogenheit.
Wir erkennen und begrüßen den hohen Stel-
lenwert des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
in der Gesellschaft und dessen Bedeutung für
den freien Meinungsbildungsprozess. „Für
die FDP ergibt sich daraus auch die Pflicht
der Gesellschaft, eine unabhängige und im
Umfang ausreichende Finanzierung des öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunks langfristig zu
sichern.“ So steht es schon im Beschluss des
Bundesvorstandes der FDP vom 18.09.2006.
Im Bereich des Internet bedeutet dies aber,
dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht
auch noch den Zeitungsverlegern mit Pro-
dukten Konkurrenz machen darf, die mit
Rundfunk nur noch wenig zu tun haben.

promedia:promedia:promedia:promedia:promedia: Die Länder haben im 12.
Rundfunkänderungsstaatsvertrag den Auf-
trag erst neu definiert. Sehen Sie hier einen
Änderungsbedarf ?
MüllerMüllerMüllerMüllerMüller-Sönksen:-Sönksen:-Sönksen:-Sönksen:-Sönksen: Ja erheblich, weil sich die
Länder um eine präzise Beschreibung der öf-
fentlich-rechtlichen Grundversorgung –
insbesondere im Spannungsfeld eines inter-
aktiven Internets – gedrückt haben. Der öf-
fentlich-rechtliche Rundfunk konnte sich
damit gebührenfinanziert tief  in die Presse-
landschaft auch außerhalb des Rundfunks

Der medienpolitische Sprecher der FDP, Burkhardt Müller Sönksen, hat im Januar in
einem Beitrag im „Hamburger Abendblatt“ gefordert, schon 2010 über die
Abschaffung der bisherigen gerätebezogenen Rundfunkgebühr zu verhandeln und
sie ab 2013 durch eine allgemeine personenbezogene Medienabgabe zu ersetzen.
Eine Medienabgabe sei wesentlich praktikabler als undurchsichtige neue
Gebührenpflichten, die dem Bürger mit jedem neuen Gerät aufgebürdet würden, das
technisch in der Lage ist, Rundfunk zu empfangen, so Müller-Sönksen. „Die Abgabe“
so der FDP-Bundestagsabgeordnete, „wird bei etwa zehn Euro pro Monat liegen
und damit deutlich niedriger sein als die derzeitige Rundfunkgebühr.“ Sie soll  von
jedem Erwachsenen mit eigenem Einkommen erhoben werden, das ein noch
festzulegendes Mindesteinkommen übersteigt.
Die Medienabgabe soll von den Finanzämtern eingezogen werden. Die GEZ werde
damit überflüssig. Bei der Abgabe handele es sich nicht um eine Steuer, da sie
zweckgebunden sei. Müller-Sönksen wörtlich: „Ich appelliere an die Minister-
präsidenten der Länder, auf sporadische Gebührenerhöhungen zugunsten einer
zukunftsweisenden Lösung der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
zu verzichten.
Sie sollten eine solch grundlegende Strukturreform bereits auf die Tagesordnung
ihrer geplanten Sitzung zu Rundfunkthemen im Juni setzen und bis zum Jahresende
ein neues Modell vorstellen.“



           promedia 2/10_ 9 

hinein bewegen. Damit hat er sich weit von
der ursprünglichen Idee des öffentlich-recht-
lichen Rundfunks entfernt. Nicht im
Internet angeboten werden dürfen lediglich
„presseähnliche“ Angebote, die nicht
„sendungsbezogen“ sind, geprüft durch den
bekannten „Drei-Stufen-Test“. Allein der
Begriff  „sendungsbezogen“ ist recht weit zu
interpretieren und lässt einen schönen Spiel-
raum für die Öffentlich-Rechtlichen. Auch
bei „presseähnliche Angebote“ sind Tür und
Tor offen, damit die Öffentlich-Rechtlichen
hier in Konkurrenz zu den Verlagen treten
können.
Die Öffentlich-Rechtlichen liegen mit ihren
Internetseiten unter den Top Ten. ARD.de
und ZDF.de sind beliebt und liegen bei den
Unique Users oft sogar vor vielen Printan-
geboten. Diese gebührenfinanzierte „Dritte
Säule“ ist eindeutig wettbewerbswidrig und
ein medienpolitischer Sündenfall. Die „Ta-
gesschau“-App ist kein Rundfunk.

prprprprpromedia:omedia:omedia:omedia:omedia: Wo sehen Sie die Grenzen bei
der Nutzung der neuen Medien?
Müller-Sönksen:Müller-Sönksen:Müller-Sönksen:Müller-Sönksen:Müller-Sönksen: Die Nutzung der neuen
Medien sehe ich zunächst einmal vom
Grundsatz der Freiheit her und eines mög-
lichst diskriminierungsfreien Zugangs zu den
neuen Medien. Grenzen, wie Internetsperre
oder Wettbewerbsverzerrung durch staatliche
Beihilfen, müssen eng definiert werden und
dürfen kartellrechtlich den Wettbewerb bzw.
die Meinungsfreiheit nicht ausschließen.
Insbesondere kleine Medienunternehmen
müssen die Chance haben, am Markt beste-
hen zu können. Vielfalt setzt Wettbewerb
voraus und Wettbewerb wiederum setzt faire
Chancen am Markt voraus. Eine Oligopol-
bildung ist jedenfalls abzulehnen, sei es durch
Öffentlich-Rechtliche wie auch private
Medienunternehmen.

prprprprpromedia:omedia:omedia:omedia:omedia: Sie fordern eine Rundfunkge-
bühr von zehn Euro pro Monat, also etwas
mehr als die Hälfte des heutigen Betrages. Wie
soll der öffentlich-rechtliche Rundfunk da-
mit überleben können?
Müller-Sönksen:Müller-Sönksen:Müller-Sönksen:Müller-Sönksen:Müller-Sönksen: Zunächst einmal fordere
ich keine Rundfunkgebühr, sondern eine
Medienabgabe. Diese soll von jedem erwach-
senen Bürger mit eigenem Einkommen ge-
zahlt werden. Das führt im Verhältnis zum
Status Quo bei der Mehrzahl der Nutzer zu
einem niedrigeren Betrag und bei einigen
Nutzern zu einer Erhöhung. Ich muss mich
allerdings auch nach dem „Überleben“ der
Bürger richten, für die ist die derzeitige geräte-
bezogene Gebühr, die ja auch für Internet-
Handys und Computer auf • 17,95 erhöht
werden soll nicht mehr vertretbar.

Eine geräteunabhängige Medienabgabe hat eine
viel breitere Bemessungsgrundlage, die juristisch
eindeutig und bei den Finanzämtern bereits
ohne Mehraufwand vorhanden ist. Dem öffent-
lich-rechtlichen Rundfunk entgehen dann kei-
ne Einnahmen durch rechtswidriges Nichtan-
melden. Dass bei der jetzigen Gebühr bzw. bei
der geplanten Haushaltsabgabe bestehende Pro-
blem der Bewertung: Erstens: Was ist ein Haus-
halt? und Zweitens: Wie viele Personen leben in
diesem Haushalt?, wird vermieden. Diese gan-
ze – von der Bevölkerung mittlerweile als un-
erträglich eingestufte – Gebührenschnüffelei der
GEZ, der Tatsachenfeststellung der Haushalte,
wäre mit einem Schlag beendet. Der Vorteil: Eine
Dunkelziffer existiert nicht mehr, es ist auch
verwaltungsmäßig einfacher.

prprprprpromedia:omedia:omedia:omedia:omedia: Schon heute hat der ARD-Vor-
sitzende bis 2013 ein Defizit von 200 Mio.
Euro prognostiziert. Ist dann der politische
Auftrag noch durchführbar?
MüllerMüllerMüllerMüllerMüller-Sönksen:-Sönksen:-Sönksen:-Sönksen:-Sönksen: Ja, der Auftrag – zudem
äußerst verhalten im Rundfunkstaatsvertrag
formuliert – ist mehr als durchführbar.
Zudem: Soweit der teuerste öffentlich-rechtli-
che Rundfunk der Welt sich nahezu völlig los-
gelöst von den wirtschaftlichen Möglichkei-
ten seiner Rundfunkgebührenzahler nach dem
„Wünsch-Dir-Was-Prinzip“ bedient und
dabei im Internet mehr Rundfunkzeitung als
bewegte Bilder liefert, ist etwas nicht in Ord-
nung. – So melden ARD, ZDF und
DeutschlandRadio alle zwei Jahre bei der Kom-
mission zur Ermittlung des Finanzbedarfs
(KEF) ihren Finanzbedarf. Die darauf folgen-
de Kontrolle der KEF darf sich aber nicht auf
die Zweckmäßigkeit der Programment-
scheidung beziehen, „... sondern allein darauf,
ob sie sich im Rahmen des rechtlich umgrenz-
ten Rundfunkauftrags halten und ob der aus
den Programmentscheidungen abgeleitete
Finanzbedarf zutreffend und im Einklang mit
den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und
Sparsamkeit ermittelt worden ist.“ (siehe
BVerfG 90, S. 103; s.a. §3 Abs. 1 RfFinStV).
Es liegt in der Natur der Sache, dass Rund-
funkanstalten ihr großzügiges Auslegungser-
messen über den Programmauftrag gedeihlich
ausnutzen.

prprprprpromedia:omedia:omedia:omedia:omedia: Sie fordern auch ein Werbe- und
Sponsoringverbot, damit verringern sich die
Einnahmen nochmals. Sollte man dann nicht
auf  dieses Werbeverbot verzichten?
MüllerMüllerMüllerMüllerMüller-Sönksen:-Sönksen:-Sönksen:-Sönksen:-Sönksen: Ja, die FDP fordert, dass
auf  Werbung zugunsten der Programmqualität
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks verzich-
tet wird. Die in der Frage genannten „Verbo-
te“ heiße ich als Liberaler natürlich nicht für
gut. ARD und ZDF sollten die Frage des

Werbeverzichts offensiv angehen. Die Öffent-
lich-Rechtlichen sollten aus eigenem Interesse
Werbung und Schleichwerbung aus ihrem
Programm fernhalten. Das würde ihre Glaub-
würdigkeit erhöhen. Es geht um Integrität und
Unabhängigkeit von Programm und Bericht-
erstattung. Und vor allem geht es um die
Qualität von Programmen, denken wir nur an
die Zeit des Werberahmenprogramms zwischen
18 und 20 Uhr im Fernsehen!

prprprprpromedia:omedia:omedia:omedia:omedia: Das Verfassungsgericht hat in sei-
nem Gebührenurteil von 2008 nochmals eine
bedarfsgerechte Finanzierung betont. Wie soll
das mit 10 Euro gewährleistet sein?
Müller-Sönksen:Müller-Sönksen:Müller-Sönksen:Müller-Sönksen:Müller-Sönksen: Es ist richtig, das hat das
Bundesverfassungsgericht schon in seinem 5.
Rundfunkurteil festgelegt, dass eine funktions-
gerechte Finanzierung des öffentlich-rechtli-
chen Rundfunks hinreichend gesichert werden
muss, damit er seine Funktion im dualen (!)
System erfüllen kann und vor fremden Ein-
flüssen geschützt ist. Dies fand seinen Nieder-
schlag in der sogenannten Bestands- und
Entwicklungsgarantie für den öffentlich-recht-
lichen Rundfunk.
Politik hat jedoch über eine konkrete Auf-
gabenbeschreibung den Bedarf zu definieren.
Es darf  nicht sein, dass die Politik im
Rundfunkstaatsvertrag das öffentlich-rechtli-
che Rundfunkparadies fordert und dieses nur
defizitär finanziert.
Wie hoch die Medienabgabe letztendlich wird,
hängt auch vom Grundkonsens darüber ab,
ob weiterhin 56 Radioprogramme und 14
Fernsehprogramme der Öffentlich-Rechtli-
chen existieren sollen oder in den nächsten
zehn Jahren angemessen abgespeckt werden
sollte. Gehört das Mitbieten von Millionen-
beträgen bei Übertragungsrechte von Profi-
Sportveranstaltungen zum öffentlich-rechtli-
chen Grundversorgungsauftrag? Im Leistungs-
heft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkan-
stalten darf  nicht das „Wünsch-Dir-Was-Pro-
gramm“ stehen, sondern das Ganze muss an-
gemessen sein.

prprprprpromedia:omedia:omedia:omedia:omedia: Was stört Sie daran, dass Leute,
die zwar keinen Fernseher besitzen, aber Fern-
sehen über den PC nutzen können in die
Rundfunkgebühr einbezogen werden. Ist das
nicht gerecht?
MüllerMüllerMüllerMüllerMüller-Sönksen:-Sönksen:-Sönksen:-Sönksen:-Sönksen: Das ist korrekt, aber das
ist nicht die Frage. Ungerecht ist, etwas mit
einer Gebühr zu belegen, wenn es nicht ge-
nutzt wird und das ist bei einer Vielzahl von
dienstlich genutzten PCs und bei Smartphones
der Fall.

prprprprpromedia:omedia:omedia:omedia:omedia: Auf  welcher Basis soll die Gebühr
künftig berechnet und erhoben werden?
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Müller-Sönksen:Müller-Sönksen:Müller-Sönksen:Müller-Sönksen:Müller-Sönksen: Ich möchte keine Gebühr,
sondern eine Abgabe, eingezogen durch die
Finanzämter. Auch wenn der Schluss nun
naheliegt, es handele sich um eine Steuer, so
trügt der Schein. Im Gegensatz zu einer Steu-
er ist unsere Medienabgabe zweckgebunden.
Sie darf ausschließlich nur zur Finanzierung
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ver-
wendet werden. Die Staatsferne des Rund-
funks wird damit nicht tangiert, im Gegen-
teil, denn die zuständige Stelle wird lediglich
als Dienstleister für den Einzug und die Wei-
terleitung an die Rundfunkanstalten zustän-
dig sein. Die Berechnung sollte sich maßstäb-
lich an der Erstellung eines Programms zur
Erfüllung des öffentlich-rechtlichen
Programmauftrages orientieren. Das heißt,
der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat sich
auf  die Säulen Information, Bildung, Bera-
tung, Unterhaltung und Kultur zu stützen
(siehe § 11 Abs. 2 RfStV). Die Berechnung
sollte sich an vergleichbaren öffentlich-recht-
lichen Anstalten in anderen europäischen
Ländern und den privaten Anbietern in
Deutschland orientieren.

prprprprpromedia:omedia:omedia:omedia:omedia: Ist Ihr Verfahren dennoch nicht
mit einer Steuer vergleichbar und damit nicht
EU-konform?
Müller-Sönksen:Müller-Sönksen:Müller-Sönksen:Müller-Sönksen:Müller-Sönksen: Eine Abgabe ist genau
wie eine Gebühr oder eine steuerliche Transfer-
leistung (Subvention) unter bestimmten Vo-
raussetzungen EU konform. Die Medienab-
gabe, ob eingezogen durch eine eigene Ab-
gabenzentrale oder das Finanzamt, muss sich
nach EU Recht danach messen lassen, ob in
einem freien und fairen Wettbewerb im Be-
reich Fernsehen und Radio insbesondere auch
kleinere Anbieter eine Chance haben oder der
öffentlich-rechtliche Rundfunk als markt-
beherrschendes Konsortium den Wettbewer-
ber verdrängt.

prprprprpromedia:omedia:omedia:omedia:omedia: Was ist daran besser als beim ge-
genwärtigen Gebührenmodell?
Müller-Sönksen:Müller-Sönksen:Müller-Sönksen:Müller-Sönksen:Müller-Sönksen: Es ist einfach, transparent
und gerecht. Die alte, gerätebezogene GEZ
Gebühr läuft der rasanten technischen Ent-
wicklung hinterher.
Es ist einfach, weil ohne jeden zusätzlichen
Verwaltungsaufwand einer GEZ über jeden
steuerpflichtigen Erwachsenen adressierbar.
Sie ist transparent, weil unklare Befreiungs-
tatbestände entfallen. Jeder Bürger weiß, wie
viel er wofür zahlt.
Sie ist gerecht, weil niemand mehrfach belas-
tet wird. Jeder volljährige Bürger wird zur Fi-
nanzierung herangezogen. Nur volljährige
Bürger mit Einkommen über dem steuerli-
chen Existenzminimum zahlen diese. Fami-
lien werden nicht zusätzlich belastet (Aus-

zubildende und Studenten). Zudem entfällt
die Mehrbelastung eines berufstätigen Teils
der Familie, der für den Fernseher zu Hause,
das Autoradio im Dienstwagen und den PC
in seinem Büro je einmal die Rundfunkge-
bühr zahlen muss.

prprprprpromedia:omedia:omedia:omedia:omedia: Wie sind Sie eigentlich auf  die
10 Euro gekommen?
Müller-Sönksen:Müller-Sönksen:Müller-Sönksen:Müller-Sönksen:Müller-Sönksen: Die FDP hat ein Gut-
achten des Wissenschaftlichen Dienstes des
Deutschen Bundestages in Auftrag gegeben.
Ergebnis war, dass die Höhe der Medienab-
gabe ca. 10 Euro betragen müsste, um den
Bedarf  des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
zu decken. Die exakte Höhe hängt u.a. davon
ab, wie viele Personen von der Abgabepflicht
befreit werden.

promedia:promedia:promedia:promedia:promedia: Die KEF geht aber auch in Ih-
rem aktuellenBericht nicht von einer Über-
finanzierung aus und auch nicht die EU, also
müssten doch die Gebühren in der gegenwär-
tigen Höhe sicher gestellt werden. Aber wie?
Müller-Sönksen:Müller-Sönksen:Müller-Sönksen:Müller-Sönksen:Müller-Sönksen: Der öffentlich-rechtliche
Rundfunk soll nicht weiter hochgerüstet wer-
den. Die KEF errechnet den Bedarf  auf
Grund einer Vorgabe, die wiederum lässt den
Anstalten einen erheblichen Spielraum, bei
der Umsetzung des Auftrages selbst Bedarfe
festzusetzen.
Eine Staatsferne zwischen Rundfunk und Po-
litik kann nicht durch wachsweiche Auf-
gabenbeschreibung hergeleitet werden. Von
den Bürgern gewählte Parlamente haben bei
der Höhe der Rundfunkgebühren selbstver-
ständlich auf  die Akzeptanz und Relation
zwischen Abgabe und Leistung Rücksicht zu
nehmen. Überhaupt ist festzustellen, dass in
den Bundesländern die Legislative die von
der Exekutiven ausgehandelten Rundfunk-
staatsverträge in den meisten Fällen im Nach-
herein sanktioniert, als in der Gewaltentei-
lung gleichberechtigt den jeweiligen Staats-
kanzleien Vorgaben auf  Augenhöhe zu ma-
chen.
Ich sehe beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk
noch Einsparungspotentiale, die nicht auf die
Programmqualität durchschlagen. Die Politik
in Deutschland muss sich insgesamt auf eine
für alle Seiten vertrauensbildende medien-
politische Agenda 2020 verständigen – unter
Interessenausgleich folgender drei Punkte:
• einer Bestandsgarantie des öffentlich-recht-
lichen Rundfunks,
• einer in der Bevölkerung in der Höhe und
dem Angebot nach als gerecht befundenen
Medienabgabe
• und dem Gebot, dass durch die Abgabe kei-
ne Wettbewerbsverzerrungen stattfinden dür-
fen.                                                     (HH)

Ausgaben des Bundes
für Kultur steigen 2010

Anlässlich der ersten Lesung des Haushalts-
gesetzes 2010 im Deutschen Bundestag erklär-
te Kulturstaatsminister Bernd Neumann:
„Schon in der letzten Legislaturperiode wur-
den die Ausgaben des Bundes für die Kultur
kontinuierlich Jahr für Jahr erhöht. Auch im
vorliegenden Haushalt 2010 hat die Bundesre-
gierung eine moderate Steigerung der Ausga-
ben vorgesehen. Hinzu kommen die schrittweise
Realisierung des Sonderinvestitionsprogramms
zum Erhalt unseres kulturellen Erbes - mehr
als 50 Millionen Euro in 2010 - sowie des
Konjunkturpaketes II, wofür wir bis 2011 die
Chance haben, bis zu 100 Millionen Euro aus-
zugeben. Auch in der Finanz- und Wirtschafts-
krise gilt: Kulturförderung ist keine Subventi-
on, sondern eine unverzichtbare Investition in
die Zukunft unserer Gesellschaft! Deshalb ist
es aus gesellschaftspolitischer Sicht gesehen kon-
traproduktiv, mit Streichungen im Bereich der
Kultur die Haushalte sanieren zu wollen.“ An-
gesichts der Folgen der Wirtschaftskrise appel-
lierte Staatsminister Bernd Neumann: „Kultur
ist leider keine gesetzlich verankerte Pflichtauf-
gabe, aber es sollte dennoch unsere Pflicht sein,
sie zu schützen und ihre Rahmenbedingungen
zu verbessern Mit Einschnitten bei den Kultur-
etats saniert man keine Haushalte!“
Ein zentrales Thema bleibe weiterhin die Kul-
turelle Bildung, so der Staatsminister. „Gerade
im Bereich der kulturellen Bildung dürfen wir
nicht sparen – im Gegenteil! Wir wollen mehr
als bisher unsere Verantwortung für dieses
Schlüsselthema der Zukunft wahrnehmen und
mit gutem Beispiel vorangehen. Durch die Ein-
richtung eines neuen Fördertitels für kulturelle
Vermittlung und weitere Schwerpunktsetzungen
der Kulturstiftung des Bundes planen wir in
diesem Jahr Mittel in Höhe von über 12,5
Millionen Euro für die kulturelle Bildung ein.
Für uns gilt: Der Zugang zur Kultur muss je-
dermann möglich sein und dort, wo es Barrie-
ren gibt, sind sie abzubauen. Kulturelles
Miteinander ist die beste Methode zur Integra-
tion.“
Im Kulturhaushalt 2010 sind zusätzliche Mit-
tel in Höhe von 17 Millionen Euro vorgese-
hen. Das entspricht einer Erhöhung von 1,5
Prozent. Das Gesamtvolumen des Haushaltes
des Kulturstaatsministers beträgt damit rund 1,2
Milliarden Euro. Seit seinem Amtsantritt 2005
hat Kulturstaatsminister Bernd Neumann da-
mit eine Steigerung der Kulturausgaben von
über zehn Prozent erreichen können. Hinzu
kommt 2010 die Realisierung zahlreicher Pro-
jekte im Rahmen des Konjunkturpakets II,
unter anderem für den Martin-Gropius-Bau
und die Stiftung Bauhaus Dessau.


